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I. Beschlussvorschlag für den Kreistag 
 
Der Kreis Steinfurt führt im Jahr 2016 unter der Voraussetzung der fortgeführten 
Landesförderung ein Sozialticket ein. Der entsprechende Förderantrag an das Land 
wird fristgerecht zum 15.09.2015 gestellt.  
 
 
II. Sachdarstellung 
 
In den Haushaltsberatungen 2015 ist beschlossen worden, für die Einführung eines 
Sozialtickets im Kreis Steinfurt im Haushalt Mittel i.H.v. 0,471  Mio. € und Landeszu-
schüsse in gleicher Höhe einzustellen. 
 
Hierzu werden folgende Informationen gegeben: 
 
1. Aufgrund der Förderfristen kann der Kreis Steinfurt das Sozialticket erst für das 

Jahr 2016 einführen.  
 

2. Antragsfrist für die Einführung eines Sozialtickets im Jahr 2016 ist der 
15.09.2015.  
 

3. Für das Jahr 2016 wird der Kreis Steinfurt ca. 450.000 € erhalten. Die Förder-
summe errechnet sich aus dem Verhältnis der Bezugsberechtigten im Kreis Stein-
furt in Relation zur Gesamtzahl der Bezugsberechtigten in NRW.  
 

4. Der Landeszuschuss deckt die Preisdifferenz des Sozialtickets zum normalen 
Tarif.  
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5. Der Landeszuschuss ist zu 100 % Preis senkend zu verwenden (zuzüglich der 
Ticketeinnahmen). 

6. Jegliche Verwaltungskosten sind vom Zuwendungsempfänger (Kreis Steinfurt) zu 
tragen.  

 
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MBWSV NRW) hat am 30.6.2014 einen umfassenden Bericht 
an die Präsidentin des Landtags NRW vorgelegt. Da der Bericht mit 21 Seiten um-
fangreich ist, hier eine Kurzfassung der wesentlichen Bestimmungen aus den "Richt-
linien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sozialtickets 
im ÖPNV Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Sozialticket 2011) 
 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage:  
Das Land fördert Sozialtickets im Öffentlichen Personennahverkehr. Das Angebot 
dieser Sozialtickets dient der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten an einem durch 
Mobilität bestimmten Leben. Gleichzeitig stärkt es betriebswirtschaftlich den ÖPNV. 
Die Einführung des Sozialtickets beruht auf einer freiwilligen Entscheidung der Ver-
antwortlichen vor Ort. 
 
 
Gegenstand der Förderung: 
Als Sozialticket gilt jeder den Berechtigten angebotene Tarifausweis,  
 
· sofern er in den jeweiligen Tarifbestimmungen festgelegt ist und 
 
· mindestens eine Fahrberechtigung für einen Kreis gewährt (ggfls. Preisstufen be-

zogen), 
 
· allen Personen angeboten wird, die nach den Richtlinien bezugsberechtigt sind, 
 
· die vom Land bewährte Zuwendung vollständig Preis senkend bzw. zur Deckung 

der entstehenden Mindereinnahmen eingebracht wurde und 
 
· jegliche Förderung der Personal- und Sachkosten des Zuwendungsempfängers 

sind ausgeschlossen. 
 
 
Zuwendungsempfänger ist der Kreis Steinfurt 
 
Zuwendungsart:  
Die Zuwendung wird als Festbetragsförderung entsprechend dem Anteil an der Ge-
samtzahl der Bezugsberechtigten gewährt. 
 
Förderzeitraum: 
Das Kalenderjahr, bis zu dem bis zum 15. September des Vorjahres ein entspre-
chender Antrag gestellt wurde 
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Folgende Tickets sollen angeboten werden: 
 

Personen-
gruppe Fahrkartenart Normalpreis Zuzahlung Anspruchs-

berechtigte 
Zuzahlung 

Kreis 
0 – 6 Jahre - - - - 
Erwachsene 
bis 59 Jahre Großkundenabo 48,65 € 15,00 € 33,65 € 

Erwachsene 
ab 60 Jahre Abo 60 plus 38,80 € 20,00 € 18,80 € 

Erwachsene 
bis 59 Jahre 

9-h Monatsticket 
Abo 37,20 € 10,00 € 27,20 € 

7 – 20 Jahre 
alle bezugs-
berechtigten 
Schüler 

Fun Ticket Abo 13,70 € 5,00 € 8,70 € 

Erwachsene 
bis 59 Jahre 

Die Blaue (Rhei-
ne) 37,90 € 20,00 € 17,90 € 

Erwachsene 
bis 59 Jahre 

9 h Blaue (Rhei-
ne) 29,60 € 17,00 € 12,60 € 

 
 
Die Tickets haben den Zusatznutzen, dass Anschlusstickets für Ziele innerhalb des 
Kreises bis zu den Oberzentren Münster und Osnabrück zu einem deutlich reduzier-
ten Preis gegenüber dem Normaltarif (ca. 40 % Tarifstand) vom Bezugsberechtigten 
erworben werden können. Die Tickets lt. Tabelle gelten dabei als Nachweis der Be-
zugsberechtigung. 
 
Umsetzung des Beschlusses zur Ausgestaltung des Sozialtickets 
 
• Bezugsberechtigter stellt Sozialhilfeantrag (bzw. Leistungsantrag)  

 
• Gleichzeitig erhält der Bezugsberechtigte von der „Sozialstelle“ (Jobcenter, Sozi-

alamt etc.) einen Antrag für ein Sozialticket.  
 

• RVM schließt mit dem Bezugsberechtigten einen Abo-Vertrag und der Bezugsbe-
rechtigte erhält sein Abo per Post.  
 

• RVM schickt Kreis eine monatliche Rechnung. Kreis und RVM schließen entspre-
chende Vereinbarung.  
 

• Die Rechnung ist für den Kreis Steinfurt gegenüber dem Land NRW der Verwen-
dungsnachweis für die Fördermittel.  
 

• Die Einnahmeaufteilung auf die verschiedenen Verkehrsunternehmen erfolgt in 
der Verkehrsgemeinschaft.  
 

• Der Kreistag beschließt die Höhe der Eigenbeteiligung für Ausgestaltung Sozialti-
cket. 
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III. Folgekosten 
 
Wie der angehängten Kalkulation zu entnehmen ist, werden die Kosten für das Sozi-
alticket auf rund 415.000 € pro Jahr geschätzt. Diese Kosten würden durch die zu 
erwartenden Fördermittel vollständig gedeckt. 
 
Im Sozialdezernat wird kein erhöhter Personalaufwand erwartet. Aufgrund der Ab-
wicklung durch die RVM fallen keine weiteren Verwaltungskosten beim Kreis an. 
 
 
IV. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen 

Die entsprechenden  Erträge und Aufwendungen i.H.v. 0,450 Mio. € (maximale För-
dersumme) sind unter dem Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, ÖPNV, 
SPNV  in die Haushaltsplanung 2016 aufzunehmen. 
 
 
V. Beratungsergebnis der Fachausschüsse 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Energie und Tourismus hat in seiner 
Sitzung am 27.05.2015 folgendem geänderten Beschlussvorschlag der Verwaltung 
zugestimmt (Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen): 
 
„Der Kreis Steinfurt hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 die Einfüh-
rung eines Sozialtickets beschlossen. 
Die von den Bezugsberechtigten zu zahlenden Zuzahlungen für die jeweiligen Ti-
ckets werden wie in der Tabelle der Sachdarstellung zur Vorlage B 049/2015 darge-
stellt beschlossen. 
Die Einführung des Sozialtickets steht unter dem Vorbehalt der Gewährung entspre-
chender Landeszuschüsse.“ 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Bevölkerungsschutz hat in seiner Sit-
zung am 28.05.2015 den geänderten Beschlussvorschlag der Verwaltung abgelehnt 
(Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen). 
 
 
 
 
 

  

Anlage 1 zur B 049-2015 
Anlage 2 zur B 049-2015 
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